
Thomas Blanke 
Autonomie und Demokratie 
Die Krise der IntegratIOnskraft des Rechts und die Wiederbelebung der 
Demokratiediskussion. " 

I. Die Wiederbelebung der Demokratlediskusston 

Seit dem Beginn der Studentenbewegung ist das politische System der Bundesrepu­
blik nicht mehr zu Ruhe gekommen. Die Unruhestifter, bald in dieser, bald in jener 
Gestalt auft<luchend, werden . Neue soziale Bewegungen« genannt. Die Konjunktu­
ren der Studenten- und Schülerbewegung, der Frauenbewegung, der Hausbesetzer­
und ]ugendzenrrumsbewcgung, der Friedens-, AmiAkW- und Ökobewegung ver­
laufen in wellenfärmigen Zyklen, die bald ebenso ullverhoHt anschwellen wie sie 
vorschnell totgesagt werden: Bei aller Instabilität jeder einzelnen dieser Protest- und 
Selbstorganisationsbewegungen, bei aller Vielfältigkeit ihrer häufig punktuellen 
Zielsetzungen und Mannigfaltigkeit ihrer Aktionsformen bilden sie dennoch ein 
Kontinuum massenhaften st<latsbürgerlichen politischen Engagements, welches 
seine eigenen politischen Interessen und Betroffenheiten auf direkt-demokratische 
Weise öffentlich artikuliert und inS7.eniert.' 

K1assische demokratische Grundrechte aus der Zeit der früh bürgerlichen Emanzi­

pationsbewegung gegen den absolutistischen Staat wie die Vcrsammlungs- und 
Demonstrationsfreiheit, die Presse-, Meinungs- und Gewissensfreiheit, die Autono­
mie, Integrität und das Selbstbestimmungsrecht der Person erfahren in der gesell­

schaftlichen Praxis eine ungeahnte Wiederbelebung, der die juristische wie poli­
likwissenschafdiche Theoriebildung mühsam hinterherhinkt. 

Diese neuartige Auseinandersetzung hat auch vor dem System der institutionalisier­
ten politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse nicht halt gemacht: 
Gefordert, ansatZweise praktiziert und diskutiert werden die Ergänzungen des 
parlamentarischen Gesetzgebungsmonopols durch plebiszitäre Initiativ-, KonuolJ­

oder Vetorechte, die Ausweitung der Bürgerbeteiligung ~n VerwallUngsenlSchei­
dungen, die striktere Bindung der Abgeordneten an Parteibeschlüsse, die Erweite­
rung der parlamentarischen Kontrollrechte der Opposition etc. KurLum : Die 
Neuen sozialen Bewegungen, der Versuch ihrer parlamentarischen BündeJung zur 
Partei der ~GrÜnen. und deren Einzug in den Bundestag sowie zahlreiche Länder­

parlamente haben kein geringeres Thema als das einer geschichtlich angemessenen 

Fonentwicklung der Demokratie auf die Tagesordnung gesetzt. 

Die Neuauflage dieses Kernthemas aus der Frühphase des bürgerlichen Konstirutio­
nalismus bildet den Hintergrund für die Aktualisierung der rechmheoretischen 
GrundsatzdebaHe über die Funkrionsgesetzlichkejten und Leistungsgrenzen des 

Rechtssystems. Wenn nämlich von der Vorstellung einer Steuerung - bzw, einer 

" I'ür v,clfälugc Kritik \lnd Anregungen d.nkc ,eh den ubngen Redakl10nsmll glicdern und D. Sterzel. 
t Vgl. K.-W. Brand, O. Büsser, D. Rucht . Aufbruch", e!Oe andere Ge.sellschaft. Neue soz,a1c Bewegungen 

tn der UundesrepubJik, Firn 198j. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1986-4-406 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 03:50:43. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1986-4-406


a.uch nur abstrakten Steuerungsmöglichkei( - der gescUschaftlichen Enrwicklungs­

prozesse durch Reche Abschied genommen werden muß. wie dies die Systemtheorie 
zu begründen sucht,' ist dann nicht die Idee der demokr:uischen Selbstbestimmung 

insgesa.mt absoler? Folgt daraus nicht weiter. daß sozi~le Verhältnisse prinzipiell 

rechtfertigungsun/ähig sind. so daß auch die Wiederbelebung der Demokratiede­

batee perspektivisch in s Leere geht? 

11. DIe Krise der gesellschaftlichen Integrationskraft des Rechts 

f . DIe PolarISIerung zWIschen System Jmd Subjekt und die Verrmttlungs/unktlon des 
RechlSSystems 

Die innere Dynamik der bürgerlichen Gesellschaft bewirkt eine sich beständig 
verstärkende Polarisierung zwischen dem ,.Prinzip Subjektivität« auf der einen und 
dem »Prinzip systemischer Objektivität « auf der anderen Seite. Während die 
verobjektivierten Subsysteme des strategischen und instrumentellen HandeIns, Staat 

und Ökonomie, Verwaltung und Technik, vermitreIt durch die Autonomie ihrer 
Steuerungsmedien Macht und Geld, ein scheinhaft verseJbständigtes Dasein führen, 
welches wie von unsichtbaren Händen gelenkt wird und dessen Porenzen in den 
Himmel wachsen, gleichen die modernen Subjekte hochgradig mobilen gesellschaft­

lichen Elementarteilchen. deren Einstellungen und Überzeugungen, Handlungen 
und Bindungen immer schwerer zu antizipieren, einzuplanen und unter Kontrolle 

zu bringen sind. 
Dieser Prozeß der Polarisierung. des Auseinanderdriftens von »System« und -Sub­
jekt« wirft die Frage auf. welche Mechanismen die innere Kohärenz einer derart 
dezentrierten Gesellschaft überhaupt noch verbürgen und wo die LeistUogsgrenzen 

dieser Kohärenzmechanismen liegen. Damit ist das Kardinalproblem für die Be­
standserhalrung der Gesellschaft angesprochen. Dieses bestehe darin. die Handlun ­
gen der ihre individuellen und kollektiven Zwecke. Absichten und Interessen 
verfolgenden Mitglieder anzupassen an die objektiven Regelhaftigkeiten, von deren 
Vollzug die Reproduktion des sozialen Gesamtzusammenhangs abhängt : Die Sub­
jekte müssen, mit anderen Worten. freiwiilig so handeln, wie sie handeln sollen. 
damit die Identität der Gesellschaft gewahrt bleibt. Dieses für die Bestandserhaltung 
aller Gesellschafcen fundamentale Problem der Vermittlung zwischen den Imperati­
ven der Systemintegration und den Mechanismen der Sozialimegration isr in der 
bürgerlichen Gesellschaft auf dramatische Weise radikalisiert. Es verschärft sich 
weiter, je pointierter sich die verselbständigeen Funktionsgesetzlichkeiten der gesell­
schaftlichen Teilbereiche auf der einen. die Eigenlogik der autonom gewordenen 
Rechtssubjekte auf der anderen Seite auseinande.rentwickeln. l 

Es bedarf daher eines äußerst differenzierten Instrumenrariums, um die notwendige 
Koordination und Abstimmung zwischen den Zwängen des Systems und den 
sozialen Handlungen der Subjekte zu leisten - jedenfalls solange, wie die biirgerliche 
Gesellschaft ihre Identität bewahrt und an der ~ßasisfiktion« festhält, daß al/e 
Rechtssubjekte gleichermaßen frei sind und auch die Gesamtheit des gesellschaftli­
chen Verkehrs auf universeller Freiwilligkeit beruhe. Diese Vermiulungsaufgabe 

> Vglo h,.",u die knll>ch~n Auselno.ndersetzungtn mit die...", Theon~mod.1I von J. Nocke und!. Mau. In 

diesem Heh, S.163 ff. und s. }90CI. 
J Vgl. C. Offe, ,Unreglcrb:u-k .... . Zur Rcnaos...n"" kons.rv~uv.r Kmenlhwri~n, m: J- H.berm>.S (Hrsg.), 

Suchwone zur .GelSugcn Simalion du Ztlt •• 8.1. J. s. '9~ 11., J! J I. 
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fälle weder den Mechanismen des Geldes und der Logik des Kapitals, noch denen 
der Gewalt und den Institutionen der Macht und erst recht nicht kulturellen 
Überlieferungen und moralisch-religiösen Überzeugungen zu: Vielmehr bedarf es 
hierfür eines Mediums, welches sowohl kulturelle Imerprell:tlionsmuscer des gesell­
schaftlichen Zusammenhangs, die im individuellen Sinnnorj:wnt der Rechtssubjekte 
verankert sind, aufnehmen als auch die erforderlichen sozialen Steuerungsleistungen 
im Bereich von Ökonomie, Sraat und Gesellschaft erbringen kann_ Dieses Medium 

ist das Recht. ~ 
Das modeme Rechtssystem ist der Koordinationsrnechanismus, welchem die Ver­
mittlungsaufgabe zwischen Subjekt und Systemlogils zufälle Diese kann das Rechts­

system nur erfüllen. wenn es weder nach der Seite einer positivistisch verstandenen 
Legalität noch nach der einer moralisch verstandenen Legitimitär hin vueinseitigt 

wird. Weder ist das Recht darum ~richtiges Recht«, weil es die Form eioes 
staatlichen Befehls besitzt, noch kann es seine Steuerungsleistungen erbringen. wenn 
es voUständig auf konsensuelle Einigungsprozesse umgestellt wird und die rechts­
staatlich gezähmten Elemente der Gewaltsamkeit verliert. I Die Ambiguität oder 
J anusköpfigkeir des Rechtssyscems zwischen Gewalt und Anerkennung, Legalidt 

und Legitimität. Rechtsstaat und Demokratie ·ist folglich prinzipiell nicht aufhebbar, 
wenn es als Steuerungsmedium nicht untauglich oder als soziales Imegrationsme­
dium nicht wirkungslos werden soll. 6 

,1, Verrechtlichungszwang und der vemunftrechtliche Dogmatismus demokratischer 

Verfassungen 

Im bürgerlichen Verfassungssystem renektien sich dies darin, daß das POSItive 
Recht zwar weitgehend formalisiere, systematisiert und entmoralisiert ist, aber seine 
Rechtfertigung insgesamt aus universalistisehen Moralprinzipien bezieht, die in 
Gesralr der demokratischen Konstitution und Legitimation der Staats- und GeselZ­
gebungsgewale sowie der. Grund- und Menschenrechte verfassungsrechdich positi­

viert sind,' Die Spannung von Legalität und Legitimität wird in das Rechtssystem 
selbst inkorporiere mit der Folge, daß gleicherm~en legitimarion wie Kritik des 
Rechts innerhalb der Rechrsordoung selbst ausgetragen werden können - und in 
weiterer Konsequenz aJle Rechtsinteressenten, Bürger wie soziale und politische 

4 Vgl. T. BI..,ke, Rech •• System und Mo .. 1 - Vorubcrlegung~n zu eon« okologLSchen Verf>S$ungs.hcoric. 
'no H.-E. Böucher (Hr$g.), Recht, JUStiZ, Krnik, Festschrifl fur R,jchud Sehm,d. Badtn-B.den 198\. 
Gen>u g~nommen hwddt eS Sich 10 diesem F.II - al,o be, kon<ensuell begründcten Normen - md>l 

mehr um Recht<!lormen, sOnd~rn um moyali,ch~ Normen: In e,ner 5,eh vollständig konsonsudl 
regulierenden Ge<elJschaft wire da.< Rech. 'n der Tal .. abgestorben ·< . GleIchwohl {ungIen cl .. di.kumv 
herb.,gefUbrte Konsen.pnnllp .",,, ,n der kogn'"Y'.$tlschcn Ethik bel Haberm .. als Knl<num fur die 
Rech.fen,gungsfihlghn VOn Normen generell, vgl. ders ., Diskur.c.hik - NotIZen zu einem Becnin­
dungsprogramm, m: dgl., Mora.lbewußL<eln und kommunibl1ves Ha.ndeln, S. D ff. und dgl., Moral und 
Sitllichkoit, in: Merkur, H. 44', '985. S. 104' fr. ; inWIeweit dieses Gerechllgkell,kntenum ~uf Red\ls­
normen >nwcodbar OSt, muß h,er oHtn bleiben. 

6 Auch (ür diese Thesc muß eme ausführliche Begründung schuldig bleiben. Sie WIrd .. ngehend zu belegen 
versucht In e'oem (boUendich) al.b>.ld .,bgeschJosscncn ProJckt zur RekonStrukuon der ,decngeschlcht­
~ehtn EntWIcklung d .. ,Vernunltformen- des R~ht.< und des Sublekts, an dem Ich mit S. Muller-Dohm 
>rbelte. H ,er nur so\·,.I: unl.r sYSI.mlSchen G ... ,cht.<punkten "" Rech, eme Zwclt.Codicrung VOn M,cht, 
die ihr.rselt' eIne Codierung (i. S. emcr • Ube~elzung. ,n eon OIgenständig ... systemlSches StcuCrungl­
medium) von .nduen utsprunghehen Hemeh,ftsmeln d.rstelk Erst dies. Zwtllcodicrung VOn M.cln 
durch Recht erl.ubt die Umv.rl<ih"'g von M.ch, 'n Form <tw., \'on W~hlr.d"en, politischen FuihtlL<­
rechlen aber .uch d~s genchtlichen Zug:u\gs ~um "",!lichen Gew:utmonopol (Gerochtsvollzleher). 
SoJ,nge e< M>eh, >.Is '02'>.1 .. Phänomen gibt, bnn sI< In tnsmutlonell gere geltet und g.r>ntlencr Form 
nur üb" Ruh! um"eneill werden - wenn die Ve,h:i!w".e herrschaftsf,e, warcn. bedurftc es des R.echts 
nICht mehr. 

7 Vgl. J. Hab.rm •• , n •• on. des Kommunibllven H.nddn., Bd. '. s.})2 Ir., HS f. 
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Oppositions- und Protestbewegungen darauf verpflichtet werden, ihre Interessen 
wie ihren Widerstand in den bereitgestellten Verfahren und Prozeduren und mit den 

gesetzlich erlaubten Mitteln zu verfolgen .8 Damit erhäh das Rechtssystcm jene 
eigentümliche Dynamik, derzufolge in allen sozialen wie politischen Auseinander­

setzungen jede der miteinander kämpfenden Parteien ihre Position nicht nur in die 

Form einer junsrischen Argumentation kleiden kann, sondern auch gezwungen 
wird, dies zu tun. Wer diese Spielregeln nicht akzeptiere und eine Legitimität 

reklamien, die von anderer Qualität ist als die der verfassungsrechrlichen Funda­

mentalnormen - oder diesen ihre legitimationsverbürgende Kraft bestreitet - ris­
kien, außerhalb des Schutzbereiches der Grundrechte gestellt zu werden. Das 
Monopol zum Ausspruch derartiger » Verwirkungsencscheidungen« bzw. zum Ver­
bor verfassungswidriger Paneien besitze nach dem Grundgesetz das Bundesverfas­

sungsgericht. 
Die verfassungskräftige Positivierung der vernunftrechtlichen Prinzipien demokra­
tischer Legitimität besitzt in diesem umfassenden Verrechtlichungszwang und dem 

Dogmatismus, mit dem diese Prinzipien und die sich aus ihnen weiterhin ergeben­
den GrundsHukturen der rechLSstaadichen Demokratie verteidigt werden, evident 
repressive Züge . rhrer Intention wie ihrem immanenten R.arionalitätspnnzip gemäß 
sind diese repressiven Elemente dadu(ch gerechtfertigt, daß die universalistischen 

Prinzipien einer demokratischen Rechrsvernunft - ebenso wie die Annahme der 
Subjekrvernunft - einen koncrafaktischen Charakter besitzen . Sowohl gegenüber 
einer gesellschaftlichen Realität, die ihnen kraß widerspricht, wie gegenüber einer 
Subjektivität, die sich ihnen keineswegs immer bereitwillig fügen will, müssen sie 
notfall s gewaltsam zur GeltUng gebracht werden: Daß Subjekte weder in sozialer, 
kultureller noch in ökonomischer Hinsicht Gleiche und Freie sind, ist ebenso 
evident wie ihre uncerschiedliche Bereitschaft und Fähigkeit, sich nach Maßgabe 

guter GrüDde und besserer Argumente auf Verfahren diskursiver Öffentlichkeit und 
Diskussion wie demokratischer Entscheidung einzulassen. Daß die Eigenrums- und 
Marktverhälrnisse und die Mechanismen kulturell-sozialer Rollenverteilungen 
ebensowenig darauf programmiert sind, Freiheit in Gleichheit al/er Subjekte hervor­

zubringen. ist nicht weniger evident. 
Die Verrechclichung der vernunftrechtlichen Legirimationsprinzipien erklärt sich 
aus der Notwendigkeit, ihren Rationalitätsgehalt den Subjehen wie den Verhältnis­
sen gegenüber als Vernunftzwang zu objekrivieren . Solange wir weder die Vernünf­
tigkeit der Subjekte noch die Gerechtigkeit der Verhältnisse als empirisches Faktum 
unterstellen können und andere als die vernunftrechtlichen Legitimicätsprinzipien 
von Freiheit, Gleichheit, Integrität, Solidandit und Demokratie ihrer Partikularität 
und provinziellen Borniertheit überführbar sind, führt an dieser Konstruktion der 
RechLSvernunft, die sie im demokratischen Verfassungsstaat erhalten hat, kein Weg 
vorbei. 9 Die damit zwingend verbundenen repressiven Elemenre sind solche aus 
Vernunft zur Vernunft. 

g Aso Grenzen Stöß t di .... c ,legitimation durch Beteiligung.1Jl Gencht.svcriahren ' boulehnendtrwclSc don, 
wo die Kon.fJikte vOn SOZIalen Prote'tbcwegungen aulgegtillen werdtn. vgl. G. Fr.nkenberg. Thesen 
zum strategischen Rechtsgeb .... uch S07.I.Jcr Bewegungen, In: W. Schäler (Hrsg.), Neue so,-"I. Bewegun­
gen : Konservauver Aufbruch In buntem G~and ? Fim '983. s. 10711. 

9 D .... u werden nur di.,entgen fund.menulen Vcrla.s.ungsnonnen .Is legItim au'geWlc",n, die tU den 
unabdingbaren und ~""ngenden Voraussetzungen (ur die Verfahren konsensueUcr Einigung 7.ahlen. 
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410 J. Demokratische Legitimität der Legalität zwischen Immobilismus und 
_gesetzter Revolte" 

Was in der Theorie richtig sein mag, muß aber nicht unbedingr für die Praxis taugen 
- mit diesem Einwand sah sich bereits Kam bei seinem Begrüodungsversuch des 
vernunftrechclichen Universalisierungsgrundsatzes der allgemeinen Zust;mmungs­
fähigkeit rechtlicher Normen konfrontiert. 10 In der Tat ist der Versuch. die Gesamt­

heit der Rechtsordnung - also die Summe aller legitim geregelten interpersonalen 
Beziehungen. für die das Unterscheidungskrjterium rechtmäßiglrechtswidrig gilt -
vom imaginären Fundament nur kontrafaktisch geltender Prinzipien her zu kon­
struieren, ein Stück aus dem Tollhaus der Vernunft. Würde es nicht an allen Ecken 
und Kanten, aber auch in seiner sllbst~ntiellen Mitte, konterkariere, so liefe es 
entweder auf einen gesellschaftlichen Immobilismus hinaus oder aber auf die 
Institutionalisierung eines Prozesses der permanenten Revoilltu>r!, bei dem solange 
alles in den Strudel der Veränderung hineingerissen würde. wie nicht die Prinzipien 
der Freiheit und Gleichheit gesellschaftlich verwirklicht worden wären. 
Ersteres wäre dann der Fall. wenn die Legitimität demokratischer Entscheidungen 
strikt von der Zustimmung aller, die es potenciell angeht, abhängig gemacht würde: 
Dann käme es in allen Fragen. in denen unterschiedliche Inceressen ZllT Verhand­
lung anstehen. schwerlich zu übereinstimmenden, auf Konsensen beruhenden Ent­
scheidungen. Das Problem besteht daher darin. die Vetopositionen von Inhabern 
privilegierter Positionen, aber auch von religiösen und ethnischen Minderheiten 
überwinden zu können. ohne das Demokratieprinzip preiszugeben und sie zum 
Objekr einer ~Diktatur der Mehrheit« LU machen. 
Die Kombination von Mehrheitsregel und Grundrechten als MinderheitssclWlz­
rechten sind die verfassungsgeschichdichen und -rechtlichen Antworten auf dies 
Erfordernis, im Interessc demokratischer Sozial gestaltung daS" Universalisierungs­
prinzip einschränken zu müssen. ohne dabei doch der Mehrheit den Zugriff auf die 
Integrität der unterlegenen Minderheit zu eröffnen. 
Das andere Extyem der Demokratie als -gesetzter Revolte«" unterstellt. daß das 
demokratische Mehrheitsprinzip in Verbindung mit den Postulaten der Gleichheit 
und Freiheit aller Bürger dazu {ühren werden, daß Prozesse einer progressiven 
Umveneilung in Gang kommen. Denn erstens hat die Masse der Umerprivilegicrten 
die Macht hierzu und zweitens weiß sie das Recht auf ihrer Seite, weil erst die 
zunehmende Annäherung an gesellschaftliche Verhältnisse, in denen der Gleich­
heitsgrundsatz realisien ist, die Voraussetzungen dafür legten. daß das Demokratie­
prinzip seinem Sinn nach angemessen funktionieren kann. Wir wissen, daß in der 
Realität bürgerlicher Verfassungsstaaten diese - je nach Standpunkt - Befürchtung 
oder Hoffnung. daß mit der Demokratisierung des Wahlverfahrens zu den parla­
mencarischen Gesetzgebungsorganen die »pennaneIHe Revolte~ institutionalisiert 
worden sei, sich nicht erfüllt hat. Wo am Wahl verfahren und dem Mehrheitsprinzip 
festgehalten wird und sich nicht eine sclbsternannte demokratische Elite ZU! Erzie­
hungsdiktarur im Namen der Vernuft aufgeschwungen hat, die solange auf die 
empirische Zustimmungsfähigkeit ihrer Maßnahmen verzichtet, wie die Verhält­
nisse und die Subjekte nicht »zur Raison'( gebracht sind, sind die egalitären 
Postulate und Implikationen der Rechesvernunft ausgesprochen flügellahm gewor-

'0 Pr;",s gesag' Konlrontlene er SIch .elb" n\ll diC<em Elnw.nd, vgl. I. j(.an" Über den G.memspruch, 0 ..... 
mag m der Theorie richllg sem, taugt abcr mchtlür dlC Praxts, m: SchriflCn zur Ge.chlchl$philosoplue 

(Hrsg. M. R.iedelj. SlUtlga<' '974. 
I, .Die geset7.gebende Gew.l, lSl die ge<erzlc Revol,~". K.M .. ", Km,!< de< Hege1sehen StaatsrechtS, MEW 

ßd. I. S. ~oJ ff .• '95. 
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den. Sie setz.en sich mehr aufgrund der nivellierenden Reflexe des Bildungs- und 
Ausbildungssystems, der Anschlußzwänge des kapitalistischen Arbeitsmarktes und 
der Auffangmechanismen der sozialen Sicherungssysteme durch als aufgrund demo­
kratisch foreiener Umveneilungsprozesse von ökonomischen Machtposicionen. So 

richtig der Hinweis ist, daß dies wesentlich an den herrschenden Mehrheits- und 
Machtverhältnissen sowie den sie tragenden ökonomischen Strukturen liegt, sowe­
nig erklärt er freilich: Denn warum setzen sich diese, obwohl sie nur eine Minder­
heit privilegieren, mit der Bomienheic einer gleichsam .. naturgesetzlichen« Regel­
mäßigkeit periodisch immer wieder in effekrive Mehrheitsverhältnisse um? 

4. Trägheitsgesetze demokratischer Sozzalgestaltung 

a) Der Traditionalismus der Mehrheil 

Die Grunde für diese Überschätzung der sozialrevolutionierenden Kraft der Demo­
kratie, die doch alle Kritiker der Unvernunft des gesellschaftlichen status quo von 
verfassungswegen ins Recht setZ(, liegt zum einen in einer Überschätzung der 
Bereitschaft der empirischen Subjekte, sich auf soziale Experimente mit ungewissem 
Ausgang einzulassen. Dieser Aspekt wird in der rechtstheoretischen Debatte viel zu 
sehr unbeaclHet geJassen - vermurlich deshalb, weil er allzuleicht dazu mißbraucht 
wurde, angesichts des Traditionalismus der Einzelnen von ihrem Verstand gleich 
g:mz zu abstrahieren. 
Die politischen Auswirkungen der Katastrophe von Tschernobyl auf die nachfol­
genden Landtagswahlen in Niedersachsen vom Juli dieses Jahres liefern eindringli­
ches Anschauungsmaterial fur die Relevanz dieses retardierenden Elements. Wenn 
selbst die Vermeidung von Risiken, die das Überleben der Gattung insgesamt 
bedrohen können, nicht nur keine Priorität für die Wahlentscheidung der Bevölke­
rungsmehrheit gewinnt, sondern diese in kaum nennenswertem Umfang beeinflußt, 
dann muß in der Struktur individueller Subjektivitär ein wesentlicher Faktor für die 
Trägheit demokratischer Sozialgestaltung insgesamt gesucht werden. Die soziale 
wie psychische Stabilität der Individuen beruht wesentlich auf der Ausbildung 
generalisierter Verhaltenserwartungen. Irritationen können von ihnen offenbar nur 
Ln sehr begrenztem Umfang zugelassen und verarbeitet werden. Anderenfalls reagie­
ren die Subjekte stau mit »kontrollierten« Lernprozessen mit massiven Ängsten, lIor 
denen sie genau dort Schutz suchen, wo die Gefahr verharmlost oder verdrängt wird 
und die Rückkehr zur Stabilität des Gewohnten mit dem Gestus glaubwürdiger 
Autorität und Gewaltsamkeit versprochen wird. Der Verkennung dieses paradoxen 
Fluchrverhalcens der Subjekte in die Arme des Retters, von dem doch die Gefahr 
ausgeht, verdanke die politische Linke ihre uberraschendsten Niederlagen und 
herbsten Enttäuschungen. Il 

b) Der Funktiomwandel der Öffentlichkeit 

Daß Demokratie mehr an vernünftiger Umgestaltung der Verhältnisse verspricht als 
sie halten kann, liege aber nur 2um Teil an den Subjekten und der Langsamkeit und 
Umkehrbarkeit ihrer Lernprozesse. Wesentlicher hierfür sind noch die Transforma­
tionsprozesse der Institutionen policischer Öffentlichkeit und der Funktionswandel 
des Geser-as. Presse, Rundfunk, Fernsehen und die Parteiöffendichkeit dienen eher 

11 VgJ. TBI.nke, Ke,n S, .. , mll du,sem Slaal?' on: Vorgänge, H. 8). I,S6. S. }61f. 
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412 der manipulativen Beschaffung diffuser Loyalitäcen, der Behinderung und Zerstö­
rung diskursiver Rationalität als der Organisation von Aufklärungsprozessen.'J Die 
Wandlung der etablierten politischen Parteien zu weitgehend entideologisierten, 
klassen- und schichtübergreifenden Volksparreien reduziert den politischen Wahl­
akt auf ein Akklamatjonsrirual, mittels dessen eher der Bekanntheitsgrad lIon 
professionellen Politikeliten und die Akzeptanz ihres artifiziell hergestellten Per­
sänlichkeitsprofils getestet als daß für politische und geseTzgeberische Programme 
votiert wird. Diese bereits im Vorfeld der parlamenranschen Willensbildung wirksa­
men Mech:lOismen der Einengung des politischen Altemativenspektrums lassen 
parlamentarische Mehrheitsentscheidungen, die auf die konsequente Umgestaltung 
gesellschaftlicher Verhältnisse ausgehen, zum unwahrscheinl ichen Grenzf:lll wer­
den. 

c) Der Bedeutungsverlusl des Parlamentsgeselzes für die Prozesse gesellschaftlicher 

SU!IIerung 

Aber selbst wenn wir unterstellen, daß der parlamentarische Gesetzgeber den 
Versuch einer einschneidenden Sozialgestaltung unternähme, so müßten sich diese 
Entscheidungen in die Struktur eines Rechtssystems einfügen, dessen Fähigkeit zu 
einer effektiven Steuerung des gesellschafdichen Entwicklungsprozesses zuneh­
mend problematisiert wird. Die meisten Analysen des gigantischen Verrechtli­
chungsprozesses, der für die kapitalistischen Massendemokratien charakteristisch 
ist, stimmen darin überein, daß Ausmaß und Umfang dieser Vcrrechdiehung in 
umgekehrt proporcina!cm Verhältnis zu der damit vermeintlich einhergehenden 
gesellschaftlichen Steuerung durch Recht stehen. Insbesondere in den modernen 
Rechtsbereichen des Subventions-, Umwelr- und Sozial rechts, aber ebenso im 
Bereich des ~Sicherheitsrechts" dienen die Gesetzgebungsprogr.lmme primär der 
Eröffnung und Absicherung von Freiräumen, innerhalb derer sich die Verwaltung 
in Verbindung mit ihren jeweiligen Klientelen selbst programmiert. 1< Weite gencral­
klauselanige Ermächtigungsnonnen, ergänzt um Verfahrensnormen zur situativen 
Herstellung von Kompromissen beherrschen die Szenerie, angesichts der die klas­
sisch-rechtsstaatliche Vorstellung einer gesetzesausführenden Verwaltung und einer 
sie nach Maßgabe des Rechlsprograll1JTls kontrollierenden J usriz hoffnungslos anti­
quiert erscheint. Gesellschaftliche Steuerung durch Rechr bedeutet heute praktisch 
die rechtliche zugelassene Selbststeuerung gesellschaftlicher Teilbereiche in Fonnen 
des Rechts. Verwaltung, Ökonomie und Jusriz beziehen die Normen, die sie 
implementieren, nicht vom Gesetzgeber, sondern produzieren sie selbst. 
Dieser Prozeß scheim irreversibel : In der Tat ist kaum vorstellbar, daß der Gesetz­
geber zeitlich wie sachlich flexibel genug sein könnte, um in den genannten 
Rechtsmaterien die erforderlichen Deta.ilregelungen und Konkretisierungen sowie 
die konkreten Kollisionsregeln für die gegeneinander abwwägenden Interessen 
festzulegen. Die Emanzipation der zwecksetzenden Verwaltung aus den Fesseln der 
inhaltlichen Konditionierung durch den Gesetzgeber (rechrssoziologisch: der Wan­
del vom Konditional- zum Zweckprogramm) bedingt einen entsprechenden Funk-

J} . Die Plrt~J~n betreiben den Lcg>UDl • .,onsptouß gu"n GewISSens hst nur noch aus der Persp<knve der 
ßC.'lland"lchcrung d", poliuschen Systems, ,edenf.lls so werug ,u, der Perspektive clnes bloßen 
Vermmlcrs 1m Prozeß der ö({endichen Meinungsbildung, daß sie die poliusc.hc ö{fendichhtt mll ihren 
Jnterv~nuonen üben,ehen, S(3[( sich 11'" ihr zu reproduzle.ren."j. HabennJ<, Ein Interview ßUI der N~", 
L.h Rtvoew, in : dgl., Die N,'ue ÜberSlchtlic.hkeil, Flm ',&s, S.ll} Ir. (.so). 

14 Vgl. >um folgenden die DlrSldlung und Zusammenf.ssung dieser .Entrccdungncndenzen. bell. Maw, 
Perspektiven .refl"",ven Rech"., 1m K.onleXt gtgellwämger Dcrcgulierung"cndcnzcn, In diesem Hdl, 

S·390ff. 
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tionswandel der Verwahungsjustiz, die nun ihrerseits in die Rolle einer übergeord­

neten Verwalcungsbehörde schlüpft und die Maßstabe der Verwaltungskomrol!e 
jeweils situativ mit Hilfe des Verhälcnismäßigkeitsgrundsltzes erst selbst entwik­
kelt. 
In dem Maße, wie sich die zunehmende Komplexität gesellschaftlicher Steuerungs­
nOTwendigkeiten als Selbststeuerung gesellschafrlicher Teilbereiche vollzieht und 

sich die Einheit der Gesellschaft nicht mehr im System der Gesetze reflektiert, 

verändert sich aber auch die Funktton des Gesetzgebers selbst. Er wird, wo er 
überhaupt noch auf Veränderung abzielt. zum potentiellen Störfaktor. Folgerichtig 
ist er in Konsequenz der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in Gefahr, 
auf den St2tus einer Zentralverwaltungsbehörde reduziert zu werden. deren sämtli­

che Entscheidungen sowohl in formaler wie vor allem auch in inhaltlicher Hinsicht 

der verfassungsgerichtlichen Kontrol!e unterliegen. Dabei setzt auch hier das Ge­
richt die Überprüfungsmaßstiibe selbst und \Valm allenfalls rhetorisch noch den 
Bezug der Tradition rechtsdoynatischer Verfassungsimerpret2tion. In der Sache 
aber wird der Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers auf das eng umgrenzte Feld 
gesetzgeberischen "Ermessens .. eingeengt, innerhalb dessen seine Direktiven nach 
Maßgabe fungibler» Verhältnismäßigkeitserwägungen« überprülbar sind. 

5. Scheitern der demokratISchen Ve1aswngskonzeption? 

Dieser Befund läßt daran zweifeln, ob die eingangs vorgenommene Funktionsbe­
stimmung des modernen Rechts noch aufrecht erhalten werden kann. Danach war 

es die Aufgabe des Rechtssystems. z.wischen gesellschaftlicher Subjektivität und 
systemischer Objektivität. zwischen Besonderem und Allgemeinem zu vermitteln. 
Desh:llb hat es seit der beginnenden Neuzeit. dem Zeitalter der bürgerlichen 

Aufklärung. die zweideutige Gestalt eines Kommunikations- und Steuerungsme­
diums angenommen. in dem die Legitimität aller legalen Steuerungsakte in letzter 
Inst2nz aus dem freien Willen der vereinigten Subjekte resultien. D;u-in enthielt es 
das Versprechen auf geschichtliche Emanz.ip3tion in Richtung auf gerechtere soziale 
Verhälmisse und freiere Entfaltung autonomer gesellschaftlicher Subjektivität. 
Wenn wir die Entwicklungsgeschichte dieses Konzepts von ihren Resultaten her 
begreifen. dann müssen wir konzedieren. daß in wesentlichen Punkten versagt hat: 
Sein kontrafaktischer Charakter wird eher - aber auf andere Weise - schärfer. als 
daß sich ihm die gesellschaftlichen Verhältnisse angleichen. 
Dies liegt nichr nur darm, daß gesellsch.aidiche Lernprozesse durch die Filter- und 
Selektionsmechanismen jener vier Nadelöhre hindurch müssen. bevor sie gültige 
Rechesform erlangen können: Des empirischen Subjekts. der kultureH-politi­
schen Öffentlichkeit. der parlamentarischen Mehrheitsbildung und der Kontrolle 
durch eine weitgehend autonom gewordene, allmächtige VerfassungsjusLiz.. Ent­
scheidender scheint vielmehr, daß die zentrale Annahme dieses Konzepts. daß 
gesellschaftliche Steuerung durch Gesetze in umfassendem Sinn möglich sei, sich als 
unrealistisch erwiesen har. Wenn gerade in den Bereichen planerischer Sozialgestal­
tung Rechtsprogramme wesentlich als Freisetzung von Selbs(Steuerungsmechanis­

men begriffen werden müssen. dann erweist sich die Idee zentralisierter Gesell­
schafrssteuerung durch den demokratischen Gesetzgeber als Illusion . Statt daß das 
Rechtssystem dazu beiträgt, die Sphären von Ökonomie, Technik und Wissen­
schafe, Planung und VerwaltUng normativ zu integneren, zahlt es seinerseits zuneh­
menden Tribut an die Autonomie und Eigenlogik dieser Systeme. Statt die Kluft 
zwischen Subjektivität und gesellschaftlicher Objektivität ZoU überbrücken und 
perspekrivisch gar zu schließen. organisien es ihre wechselseitige Verselbst2ndi-
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gung. Das Konzept demokratischer Selbscorganisation durch parlamentarische Ge­
setzgebung und eine rechcsstaadich gebundene Verwaltung reduzien sich faktisch 
mehr und mehr auf die rechtlich vermittelte Selbstregulierung sozialer Subsysteme. 
Damit stellt sich das Problem, ob das Recht unter diesen Bedingungen seine 
Vermiu/Jmgsfunktion zwischen Subjekt- und Systemautonornie nicht selbst progres­
StV unterhöhlt. Wie kann das moderne Recht , so ist zu fragen, den gesellschaftlichen 
Zusammenhang noch verbürgen, wenn es gleichzeitig die Verselbständigung ihrer 
Elemente hervonreibt? 
Diese gegenläufige Bewegung wird io der systemtheorerischen Analyse dahinge­
hend interpretiert, daß das moderne Recht seine Koordinationsfunktion zwischen 
den subjektiven Zwecken. Motiven und Absichten der Tndividuen und den objekti­
ven Systemzwängen gerade dadurch erbringt, daß es als Organisationsmedium von 
Autonomisierung fungiert. Syscemische Ausdifferenzierung, Nicht-Intervention 
durch Recht und Freisetzung der je spezifischen Selbscsceuerungsmechanismen in in 
dieser Sicht die evolutionäre Form. in der sich komplexe Gesellschaften entfalten 
und stabilisieren : Koordination findet statt durch Autonomisierung. Die Imegra­
cionsfunkrion des Rechts würde demnach über den paradox anmutenden Umweg 
sozialer Dezentricrung und Des-Tntegration bewirkt. Jeder Versuch. soziale Inte­
gration durch direkte oder aucb nur indirekte rechrliche Einwirkung auf die 
Prozesse funktional ausdifferenzierter systemischer Selbststeuerung herzustellen, 
würde entweder erfolglos an deren ,.Eigenlogik« abprallen oder aber diese Apparate 
gesellschaftlicher Selbsterhaltung in ähnlicher Weise funktionsuntauglich machen 
wie einen Computer, der mit Kaffee »gefüttert« wird oder einen Kompaß. dem man 
sich mit einem Magneten nähert. 
Die Spannung zwischen der Integrat;ons- und Auconomisierungsfunktion des 
modemen Rechts wird jedoch, wie zu zeigen sein wird, in dieser systemrheoreti­
schen Deurung zu Unrecht zugunsten der Systemautonomie aufgelöst. Denn sie 
blendet das Grundproblem. dem die dernokranschen Verfassungen ihre Entstehung 
verdanken, aus; Daß die Subjekte sowohl unter nonnativen wie unter Effektivitäts­
aspekten Anforderungen an die Funktionsweise, die innere Struktur wie die Resul­
tate gesellschaftlicher Subsysteme richten. Bezeichnenderweise kommt denn auch 
diese Theorie sozialer Systeme ganz ohne ihre empirischen Mitglieder aus. Wenn es 
aber andererseics richtig ist, daß die demokratische Verfassungskonuption eine 
drastische Überschätzung der Steuerungskapazirär des Rechts darSlellt, dann ist zu 
erwarten, daß die Spannung zwischen der Integrations- und Autonomisierungs­
funktion des Rechts zunimmt. Die Entwicklung des modernen Rechts wäre ein 
Prozeß. in dem sich das Rechtssystem selbst die zu leistende gesellschaftliche 
Integracionsaufgabe zunehmend erschwerr., weil die Anforderungen an die wechsel­
seitige Abstimmung von autonom gewordenen Systemfunktionen und selbsrbe­
stimme handelnden Subjekten beständig zunehmen. Diese Spannung kann nur, 
wenn sie nicht zu der - in der Systemeheorie mehr oder minder deutlich ausgespro­
chenen - Preisgabe des Konzepts demokratischer Selbstbesrimmung führen soll, 
durch seine Öffnung für Ergänzungen, Erweiterungen und Reformulierungen 
ausgeglichen werden. Diese These soll im folgenden durch eine nähere Betrachtung 
der Autonomisierungsfunktion des Rechts und der in ihr angelegten Dynamik und 
Widersprüche präzisiert werden. 
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6. Recht als OrgamJationsmedium systemischer und subjektiver Autonomie 

a) Rechtsstaatliche Autonomisierung der Ökonomie, sozialstJJ.atliche 
Autonomisierung der Verwaltung 

Bereits das klassische bürgerliche Privat-, Hande!s- und Winschafrsrecht war 
ungeachtet seiner Fülle von Normen darauf abgestellt, dem sich aus der Natural­
und Hauswirtschaft emanzipierenden Winschaftssystem die Organisatiol1siormen 
seiner privatautonomen Reproduktion zur Verfügung zu steHen. Diesseits der 
Grenzen der »guten Si(ten ~ und von ~ Treu Und Glauben« fungierte das Privatrecht 
als Nicht-Regelung, als Organisationsmodus von AutorlomiHenmg.' s Entsprechend 
zurückgenommen formulierte sich das Selbstverständnis des bürgerlichen Rechts­
staats des 19. Jahrhunderts. Wenn das modeme Interventions- und Planungs recht 
heute in weiten Teilen die Sphäre der Verwaltung zu eigener Sozialgestaltung nach 
Maßgabe verfügbarer Ressourcen ermächtigt, dann handelt es sich hierbei um einen 
durchaus parallelen Vorgang der - trotz aller Gesetzesnut - Nicht-Regelung durch 
Recht. Auch dies ist keine spezifisch neuartige Entwicklung, wie insbesondere die 
bürokratiesoziologischen Studien von Max Weber und seine These vom Übergang 
der »legalen. zur "fachlichen« Form bürokratischer Herrschaft belegen . ,6 Die 
AutonomisleYltng der Verwaltung durch Recht. so läße sich resumieren, ist das 
soziAlstaatliche Pendant zur rechtmaatlichen Autonomisierurlg der Ökonomie. 

b) Die Autonomisierung von Subjektivitiit 

Die vemunftrechcliche Legitimation des Rechts, deren gesellschaftlichen Resonanz­
boden die bürgerliche Vemagsgesellschaft bildce, beruht allein auf der Universali­
sierung des Prinzips subjektIVer Autonomie: ~Freiheit (Unabhängigkeit von eines 
anderen nötigender Willkür), sofern sie mit jedes anderen Freiheit nach einern 
allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann, ist dieses einzige, ursprüngliche, 
jedem Menschen kraft seiner Menschheit zustehende Recht" , so formuliert Kant in 
der Einleitung seiner Rechtslehre. '7 Die Grenze legitimer Selbstbestimmung des 
Einzelnen liegt dort, wo die in Anspruch genommenen Handlungsmaximen nicht 
für alle in gleicher Weise Geltung beanspruchen können. Die - über Kam hinausge­
hende - Idee der kollektiven, demokratischen Selbstbestimmung nimmt diesen 
Gedanken uneer dem Aspekt der Legitimität normativer Begrenzungen individuel­
ler Freiheit auf: Anerkennung verdienen nur die Normen, die auf dem übereinstim­
menden Willen aller, die es angeht, beruhen. Das Prinzip demokratischer Willens­
bildung und Entscheidungsfindung ist das empirische Verfahren, in dem die Verall­
gemeinerharkeit rechtlicher Verhaltenszumutungen und damit die Übereinstim­
mung von besonderem und allgemeinem Willen geprüft wird. 
Trotz aller Berechtjgung der Kritik am nichtempirischen, bloß hypothetischen 
Chankter des vernunftrechtlichen Freiheits- und Gleichheitspostulats, demzufolge 
die Mechanismen der Selbstbestimmung zugleich im Kontext der Markrvergesell­
schaftung als Organisationsweisen ihres Gegenteils fungieren, liegt in diesem fiktio­
nalen, kontrafaktischen Element des Vernunftrechts seine eigentliche revolutionäre 
Leistung. Es enthält jene Dynamik, die aUe empirischen Schranken rechtlich forma-

's Vgl. I. Mau., Verrcchrlichung. Entrechtlichung und der Funklionswandel von truti.u.iontn, in: G. GÖh· 
ler (Hg.), Grundfragen der Theorie po~tlScb.r I"smuuonen, OpLa.den 1986. 

,6 Vgl.luerzu T. ,BlankeJCh.5acbße, ÖkologISCh helfen? Üb.rl~ngen zur Kritik des SOzialisationm.» ..... 
on: M.Op,.Jka, 1.05!ncr (Hrsg.), Umbau des Sozi.l1ualS. Okosozialc Perspekuven, Essen 1986. 

'7 r. K."" Metaphysik der 5inen, (Hrsg. K. Vorl'nder) ßer~n 1966, I. Teil, Einle'tung on die Rechulehrc, 
ß., s. 4) 
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lisiertcr Ungleichheit - auf Grund von Herkommen und Stand. Besitz und Bildung, 
Geschlecht und Rasse, Religion oder Weltanschauung - zu unwesenrlichen und 
willkürlichen Bestimmungen werden läßt und dazu mahne, sie zu übersteigen. Die 
UniversaJisierung und RadLkalisierung des Prinzips demokratischer Selbstbestim­
mung, bezogen auf alle Mitglieder und alle Angelegenheiten der Gesellschaft. liegt 
in der Logik der vemun{trechtlichen Autonomie- und Gleichheitshypothese. So­
lange dies nicht oder nur partiell gesellschaftlich eingelöst ist, bleibt die Diskrepanz. 
zwischen Legitimität und Legalität virulent. 
Die rechtsstrukturell ermöglichte wechselseitige Verselbständigung von systemi­
scher und subjektiver Autonomie stellt enorm hohe Anforderungen an den für die 
Ausbildung und Erhaltung gesellschaftlicher ~Identität" unabdingbaren Versuch, 
diese auseinanderstrebenden Pole normativ zu integrieren und im Rechtssystem 
zusammenzufassen. Wenn im Zuge der Auronomisierung von Ökonomie und 
Verwaltung die Legitimität dessen, was rechtmäßigerweise der Fall ist. zunehmend 
weniger auf die Rationalität öffentlich-politischer Diskurse und die Verfahren 
demokratischer Willensbildung und Entscheidungsfindung zurückgeführt werden 
kann, dann drohen Legitimität und Legalität scharf auseinanderzutreten. Nun 
macht sich dies nicht von selbst geltend. sondern es bedarf der gesellschaftlichen 
Akteure, die auf diese Diskrepanz aufmerksam machen. Dies aber ist die Rolle der 
'" Neuen sozialen Bewegungen «, in denen sich eine im Umbruch befindliche neue 
Gestalt gesellschaftlicher Subjektivität ankündigt. 

7. Der neue Typus des polilLSchen .Aktivbürgers« 

Das politische Potential der "Neuen sozialen Bewegungen« signalisiert das Ausmaß 
der Entwicklung eines neuen Typus des politischen »Aktivbürgers«, der sich in die 
klassische Alternative konservativer oder linker (dogmatisch-radikaler oder soz.ial­

demokratischer) Politik nicht einfügt. Er nimmt heute praktisch wie ideologisch 
massenhaft die Rolle ein. die früher dem relativ seltenen Typus'S des paneiunabhän­
gigen Tntellektuellen zukam. Weder der Sozialdemokratie noch den dogmatischen 
marxistischen Organisationen auf der einen oder den konservativen Parteien auf der 
anderen Seite ist es gelungen, dieses Potential wirksam zu integrieren oder effektiv 
einzuschüchtern und gesellschaftlich auszugrenzen. 
Die Wiederbelebung der Demok.ratiedebatte ist Resultat der in dieser Breite neuarti­
gen Gestalt individueller Subjekrivität. Es ist der (bzw.: die) - u. U. arbeitslose­
Lehrer. Erzieher, Sozialarbeiter, Künstler, Arzl, Student, Rechtsanwalt, Schüler. 
Verwaltungsangestellte oder engagierte Gewerkschafter'9, der nicht länger mir den 
bleiernen Ketten einer materiellen Interessiertheit und fixiert durch seine Stellung 
im Reproduktionsprozeß des Kapitals auf den rigiden Schematismus einer verobjek­
tivierten Klassenposition festgelegt ist, sondern gegen die Ignoranz rebelliert, mit 
der von ~rechts« wie von "llnks- seine vera/lgemeinerbaren Interessen nach Selbst­
bestimmung und einem Leben ohne Angst vor politischen, technologischen wie 
sozialen Katastrophen mißachtet wird. Dieser Typus des demokratisch-selbstbe-

! 8 Vli:!. h,U2U J. H2benno;, Die Rolle de, Int<lIck\uelkn. JJl: Merkur H. 448. 1986. S. 4 S J (f. 
'9 .Für die Friedensbewegung gilt W~ flir di~ 4nder~n ,,~un IOZ/4.lcn 8eweg,mgen, d~ß ,hre Anhänger­

"haft SIch vorwIegend aus Bevölkerung,Iu",en mit hohercr formol"r Qu>.lilikatlon (Ab", .. ). jiing.,em 
Alter (un,cr J6), 'OgeMnn'.r posona",,:Ji,u,chcr Einstellung und rdatlv hoh,r B.rcusch.h 7:U ,unkon­
vt"nuondlenc polltls(;hcn Vl'rhaltcnswtHen (BürgUlnltllltVen, Dcmonstr:1tJon4?-n ecc.) n:kruuertc!, so K.­
W. Br.nd. D. Bussa, D. Ruch" a. 0.0 .,5.>17 Unter Bnu&"ahme auf d,e Shell-Srudie von '98., die 
Infe.tcSt-SOldi, .. Politl,ch.". Pro,eS< In der Bundesrcpublik. '·on 1980 ,ow,e di. Emrud-Unlersuchung 
für den .Spiege\.. 
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wußten. moralisch anspruchsvollen SubjektsIQ wird von der gesellschaftlichen Ent­
wicklung der Moderne hervorgebracht. Er ist das Resultat der Auflösung partikula­
rer Gemeinwesen, der Freisetzung von Sphären individueller Willkür, der Ausdiffe­
renzierung von Markt und Staat. der Entstehung kultureller Öffentlichkeiten und 
der Säkularisierung des Staates. der Trennung von Recht und Moral, der Autonomi­
sierung von Moral- und Gerechtigkeitsvorstellungen und der Subjekrivierung ästhe­
tischer Ausdrucksformen seit der Epoche der Renaissance in Europa. 

8. Die lrreverswilitiil des lndividuierungs- und Subjektivierungsprozesses: Sinnkrise 
und Zerfall von Autonomie? 

Dieser Prozeß der Individuierung ist weithin irreversibel und kann durch noch so 
große propagandistische Anstrengung nicht rückgängig gemacht werden. Genau 
dies aber bezeichnet die Verlegenheit konservativer Politik. die einerseits die 
gcsellschafclichen Modernisierungsprozesse ohne Rücksicht auf kulturell-soziale 
Kosten vorantreibt und andererseits vergilbten wertkonservativen Tugenden das 
WOrt redet: Wer alle Haushalte zwangsverkabelt und alle Dämme gegenüber der 
regressiven Flucht in die Schein welten von Video und Neuen Medien einreißt, darf 
sich über den damit - angeblich oder wirk/ich - einhergehenden »S;nenverfall« nicht 
beklagen. Wer die hedonistischen Einstellungen der Individuen durch immer raffi­
nienere Techniken einer KonsumgeseUschafr forciert. kann seine Spar- und Maßhal ­
teappelle nicht glaubwürdig vorbringen. Wer die Flexibilisierung von Arbeitskraft 
und Kapital proklamiert. kann unmöglich die Entwurzelung der Menschen und die 
Zersiedlung der Land- und Onschaften anprangern. 
Was für die Konservativen gilt. läße sich unter umgekehrten Vorzeichen für 
sozialdemokratiscne Politik zeigen. Ob im Namen von Chancengleichheit die 
Bildungs- und Ausbildungszeiten für alle verlängert. die Schulen und Universitäten 
für alle sozialen Schichten geöffnet, im Namen von Gleichberechtigung potentiell 
alle Männer und Frauen auf das Primat der privatcn Reproduktion auf dem 
Arbeitsmarkt verwiesen werden oder im Namen der Sozialstaatlichkei! alle. denen 
der Weg in die private Erwerbsarbeit versperrt ist, ein familienunabhängiges Mini­
maleinkommen erhalten, slets ist das Resultat das gleiche: Die Sogwirkung von 
Strukturen der Abhängigkeit der Subjekte voneinander und ihrer Angewiesenheit 
aufeinander wird gemindert. ihre Vereinzelung und lndividuierung gefördert. In­
dem sozia!demokr:ltische Modemisierungs- und Integrationspolitik die Erfahrungs­
dimensionen klassensu-uktureller Ausgrenzung und Unterdrückung lindert. be­
schleunigt sie zwangsläufig die Erosion ihrer eigencn ideologischen Tradition, die 
im sol idarisch-kollek ti ven Ethos der A rbeirerbewegung gründete. 
Dieser säkulare Prozeß der Individuierung ist noch lange nicht an sein Ende 
gekommen. Wir brauchen uns nur die großen sozialpolitischen Auseinandersetzun­
gen der letzten Jahre um Arbeitszeitverkiirzungen und nichtdiskriminierende Neu­
veneilung der Arbeit, die Einführung einer allgemeinen Grundrente oder gar eines 
erwerbsarbeitsunabhängigen Grundeinkommens zu vergegenwärtigen. um diese 
Prognose von der sinkenden Imegraeionskraft der traditionellen familialen. klassen-, 
geschlechts- und schichrspezifischen Solidar-. Abhängigkeits- und Unrerdrük­
kungszusammenhänge zugunsten weitergehender Autonomisierung der Subjekte 

'0 Zu dieser - gewiß leich, hochtrabenden - Ch ..... ktcro"crung "gI. die empmsche Studie von R. 'nsl.han, 
ne silent revolutIOn. Ch.nglng vaJu<:s .nd polillcaJ style. Wlong W~<tern Publies, Proncrton, N.J .• 
PrUlceton UmversHy Press, 1977, .n der die These von der I-o po.Hmatcn3.lisus.chcnu WCflOntnlltrung 

zunehmender Te ile d" Jugend In den OECD-ländem ~u{g"".llt und zu begrunden "ersucht WIrd. 
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plausibel zu machen. Der Verschleiß an alten Traditionen und die Zersetzung 
überkommener Werte ist ein unwiderruflicher und zwingender Prozeß. 
In seltsamer Einmütigkeit wird diese Entwicklung nun bei zahlreichen rechten" wie 
linken" Theoretikern als überaus bedrohlich, wenn nicht gar verhängnisvoll einge­
schätzt: mit den überwundenen, zerstönen Lebensformen, so die verbreitete kultur­
pessimistische These, schwinden die unersetzlichen sinnsuftenden Traditionsbe­
stände, kulturellen Deutungs- und Orientierungsm.uster dahin. die die voneinander 
unabhängigen und isolierten, vereinzelten Einzelnen aus eigener Kraf, nicht regene­
rieren können - sowenig wie dies die staatlichen Institutionen können. Und am 
Ende dieser Entwicklung stehen die aus ihren sozialen Lebenszusammenhängen 
befreiten, kommunikations- und handlungsunfahig gewordenen Individuen, die 
ebenso begierig wie bewußtlos nach den gesellschafdich propagierren Sinnersatzan­
geboren greifen : Eine Gesellschaft, die ihre Mitglieder auf den StatUS von konruren­
losen Versorgungsempfängern, gestaltlosen Lemuren heruntergebracht hat, deren 
Anpassungs- und Lernmechanismen nach dem Muster bedingeer Reflexe') funkcio­
meren . 
Derartige Einschätzungen sind nicht nur stets den jeweils Anderen vorbehalten, 
sondern, mit Verlaub gesagt. kulturpessimistische Heuchelei: Entspricht es doch 
gerade der politischen Programmatik jener Linksintellektuellen, die solche Trauer­
gemälde enrweden. eben jenen Proz,eß konsequent fortzuschreiben, der zwingend 
auf die Auflösung der Gewaltmomente in privaten Beziehungen, auf gesellschaftli­
chen Schutz der Subjekte voreinander und damit auf die Zerstörung jener fragJosen 
Narurwüchsigkeit hinausläuft. die mit der 'parria potestas<. der väterlichen Erzie­
hungsgewalr über Frau und Kinder. verbunden war, sein politisches Pendant in der 
Vergötdichung der StaatSautoricät fand und sich im ideologischen Heiligenschein 
der re1.i.giösen Alltagsmoral der Kirchen widerspiegelte. Was soll, mit anderen 
Wonen. falsch daran sein, daß Kindern und Jugendlichen notfalls einklagbare 

II Vgl. h,erzu .us dem vlelsnmm'gen Cnor der Ah- und Neokonscrv",ven um H.ltibbe. G . Rohrmoser. 
H. Sedlmayr. W. Hennl5, o. MUquUl - und früher: A. Gehl<n, J: . Fonhoif, H. Schdsky, W. Weber -
nur P. G. Kidm""'~gg: .,TradiuoneUe ZUSlImmungsmouvallonen lösen Sich auf, hute« d.r zweite Teil 
unseres Arguments . .. Alte und starke Impulse der Identifi>lerung mit dem Gemcmwesen h,ben ihr< 
Kr:,ft verloren. Man I" keLller Dynasue mehr "eu ... Die BerCllsch.h, InslItullonelie Automa. als 
solche .nzuukennen, Ist vlel.eh"':ich~r geworden . . . Die tndioonellen TugendoodicC"S, die es ,lIe d,mlt 
zu tun M,ben. das souveräne feh zu binden. url,Uen., so klinge SCIJI Jch so ur .. !. ... Klagelied. 10: 

Demok"'''.pnnz,p und Reglerbarkelt, In: W. Henn ... P. G. Kielm,nsegg. U. Md<>, RegJcrbarkeit. S,U­
dien zu ihrer l'roblemulSlerung, Bd. I, Stutlg.n 1977 

II Bel den linken Theoretikern liese SIch die Trouet um den fort.Sehrmenden • Verzehr. sozi>.!er Ttadiuons­
besünde Im Prozeß der gesellschaftlichen Selbsterh>.!tung ..,d.", fern Jeder radilulen Fron ..... llung 
gegen cllS Pnnzlp demokratischer Selbstbestimmung, form.ler GI"lehhell und suhJe.lmver AUlonom", 
.bcr )\Jcht weolger probJem't1Sch : D.nocb erschem, etwa J. Habcrmas -die kaplt.aIi",.ehe EntWICklung 
,Is para.SJlare< Emdflngcn In und ,1, Aufzehren von .... diuon.lcn Lebensformen ... - Die bilrgerliche 
Gesellsch.ft erscheint .Is Panm vorhtirgerlicher Kulturen- (in: Suchwone zur gelsngen Slruauon der 
Zeu, a .•. O., Bd ... Einlellung, S. )~), was ZUr Vorstellung tiberleltct, die.e unter .N.turschu,z< zu 
stelleIl : ,. lch mochte nicht mißverstanden werden . , so sch rcibt er In semer AuseInandersetzung mit dem 
Neokonservl!/vlSmus In den USA und der Bundesrepublik •• , die nJchl-regenenerb.uen S ... ,:.:nd. 
unser~r n.uirliehen Umwelt und die symbolischcn Strukturen unserer Lebenswelt - der hostorosch 
gewac!,senen w,e der modernen leben,fonnen - bcodürfen des Schutzes. (Die Kulturkmik der Neokon­
servatIVen In den USA und In der Bundesrepublill, In: Die neue Unuberslehtliehkelt, , .• . 0 ., S, l) . 

ImmerhIn L1uch. luer - Im U nl<uclued lU frühorcn $,dlungn.hmen - die Perspeku,·. der Sehu'lwür­
digke" oueh der modernen Lebenslormen auf. Dos Ve .... chleißp ... digm. IunU'rlUl, "so offeob,r meh, 
nur Leere, ~ond.m e. konSlIlUtCren SIeh neue, .monom gewordene Entwürfe IndiVIduellen Sino, . BCI 
o. Negt fühn die Zerset:<ung c",diuonellcr SinnbesLind. go.r zur l'quldierung der .Sub,ektb3SIS " der 
,·Zdlform der SubJekte-, vgl. die Diskussion über: Indusrn.ljsie",ng der InnCren Natur: Kapnalismu, 
und Burgerltehe Gesellsch.f" m: E. Knodler -Bunte (Hrsg.), Was 1St heure noeh Hnks~ BerJin !98t, 
S. IS4 ff. 

1) Vgl. W. D . Nur. Hin zu <,uw, Gcsdls.:hai, bedingter Rdl",c. 10: J . I-hberm"-' (tlng.), SIlchwor<e ZUr 

.Gelsugen Situation der Zelt" Bd. '. S. 489 ff.; die,er Enrw.cklung allerdings sucht er monli,ch entge­
genzuarbeiten . 
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Rechte - auch gegen die Eltern - auf angemessene Ausbildung, Freiheit der Wahl 
von Beruf und Wohnsitz, Gewissens- und Religionsfreiheit eingeräumt werden, daß 
Frauen ein gleiches Recht wie Männern auf Teilnahme am Arbeitsleben, auf 
Selbstbestimmung hinsichtlich des Austcagens einer Schwangerschaft gewährt wird 
und die Ehe zu einem profanen Beziehungsvertrag wird, der seine Reclllfertigung 
aUeiu in den Bedürfnissen und Interessen der beiden Partner findet? Alle Forderun­
gen nach Gleichberechtigung und Emanzipation, so sehr sie zunächst auch schein­
bar nur gegen den politischen Staat oder gegen die Selektionsmechanismen des 
kapitalistischen Arbeitsmarktes gerichtet sind, haben notwendig zugleich den Ne­
ben effekt, daß sie die sozialen HincergrundsLrukruren einer unproblematisienen 
Lebenswelt ihrerseits thematisieren, in Frage stellen und modifizieren. 
Die Konsequenz dieser Entwicklung ist zweifeUos, daß der ~Kampf um wechselsei­
tige Anerkennung. zwischen den Subjekten in dem Maße, wie die Positionen von 

Herr und Knecht nicht von Anfang an eindeutig veneile sind, neue Dimension und 
Intensität annimmt: Tendenziell alles wird rechtfertigungsbedürftig, kein Gelrungs­
anspruch kann mehr ins Feld geführt werden, der nicht mit guten Gründen 
bestritten werden könnte." Daß dieser Prozeß der potentiell alle umfassenden 
Individuierung und Subjektivierung, dieser Zwang zur argumenl3tiven Auseinan­
dersetzung, um sich in jedem konkreten Einzelfall über gemeinsame Handlungsziele 
zu verständigen, mit der Hypothek eines angeblich parallelen Sinnverlustes belastet 
wird, bez.eichnet nur die eine Seite dieses Vorganges. Wer diese Gefahr beschwört, 
ist aber in zweierlei Hinsicht beweisbedürftig: Erstens hätte er zu begründen, worin 
die humane Rationalität vielbeschworener vorkapitalistischer, tradieionaler Verhal­
tensmuster und Sinndeutungen liegt; und zweitens hätte er darzulegen, warum 
dieser Verlust an fraglosen Orientierungsgewißheiten nicht mit einem entsprechen­
den Gewinn an selbstgewählten Oriencierungsmöglichkeiten einhergeht oder anders 
gesagt: Warum das Prinzip der individuellen Subjektivität, dem wir ohnehin nicht 
entkommen können, genau in dem Moment problemarisch wird, wo es tendenziell 

14 Diese Tendenz, d.e H.bennas' Diskutsethik moralth<oreusch .uf den Begriff brtng .. bewIrk, ""Ims die 
Encwenung uberkommcncr Insmuuooen und IdeolOgien, der ,radienen Siulichkell., und begründet 
lw."e", den ZWl11g, die fragwürdig gewordeoen Lcbenswfr,en, sozl,len Struk"",en und Überzeugun­
gen Im Wege diskurstver Vn,,:Wdigung durch neue zu erSelzen. Obwohl HAberm .. die, pnnz'p,eU für 
moglich halt, wenn 3.l\ders d .. ,ProJekt der Moderne < .bgeblasen werden mußte. mahnt er zur 
BehutsamkeIl' Die r.llon,le Umbildung der Gesdlsch>ft muß SIch m .Lebensformen- nledcrge.schbgcn 
und verfestigt h.b.", bevor auf ihnen weller .,ufgebaut. ""uden hon: "Jede unovcrs.hsllsche Mor~l 
muß die Einbußen ,n konkreter Siulichkell, die "e um d., kognluven Voneils willen ~un.chsl In kauf 
",mm'. we"m.chen, um pr>k(l'ch Wirksam zu ""erden. Un"·crsili,,,,ebc Mor,].n SInd .uf Lebensfor· 
men "'gewlcsen, die ihrerseIts ,owell ,,..uon:t.lislen. sond, d;t/l SIe die kluge Applilullon allgememer 
morali.cher EinSIchte" ermöglichen und Mouv.uon.n für die Umselzung von EinSIchten in morali«h., 
H>ndcJn (Cirdcm< - mll dieser leocht defen'l"Ven Wendung sucht er den E;nwinden stlner konscrvauvcn 
Kmiker, die d ... Geb'ude der SinJichkw du..:h Hab.rm" vom Einscul7. bedroh, sehc.n, zugleIch gerech, 
zu werden und .. e zu emknftl&en. \"gl. Diskursethik - Notizen ~u eonem Begn;ndungsprogramm, 
,.1.0. s. "9 und ebenso 10 : Mor.1 und SiuhchkeLl,., ,.0, S. tOp. Mit diesen >entgegenkommenden 
Lebensformen .. smd bel H.berma.s mch die ulUvers.limschen Pnnzlp,en du Menschenrecht. umf:>ßt. 
woraus SIch donn auch s.,ne These erklirr, d:>ß deren EnrwlckJung c,ne" .geneh<eten V~rl.uf, 

(Diskursethik, " •. o . S. I I S und Moral und Si,IIichkcll, • . •. O . S. '049) nehme. Insofern n,mmt 
Haberma.< den Unbcdmgrhm.s"",pr4Cb semes kanusenen Moralpnnzlp.< IcW hegdi.nuch zurück, (vgl. 
G. W. Hege!, Rechtsphilosophle, S '5J: -Auf die F~g. eines v"ters n,ch der besten Wwe, seinen Sohn 
SIttlich ~u ccz,ehen, gab eon Pythagorecr " . d,e Antwon : wenn du ihn zum Burg.., ein" $lA4tel 'VOn 

guren Gnel.en machs,. (Werke Ul zwmlJg Bänden, Ffm 1970, Bd.7 S. J03)). Andererse.tS Wird lber 
ersl durch die~ VerbIndung von subJektiver und objekuycr Vernunf, die Gesc!"(/1Ifm4chugk<iu der 
K,n"schen Vernun{tmo"l begründe<, so d:>ß seIne Koncupuon ~us ihrer schemb .. en xhwachung 
geslarkt hervorgeht : Ein listmrclche. Emiwgen konserv'tlver Argumcnt.tlon. Eine andere Frage Ist, ob 
SICh ditse These emptrlJd! bcsüllgen läßt. H ienu skepIIsch: Fnnkenberg/R6dcl, Von der Volkssouverä· 
müt zum MindcrhcH<nschll"",, Ffm 1981. Ich bon In dic.er HinSIcht opumlSusc:her, vgI. T.Blanke, 
Recht, System und Moral, 1.~. O . 5.41211. (mn Blick auf die deutsche Vt-rf,slungsgesc:hldue). 
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420 universalisiert wird und die Domäne des männlichen Besitz- und Bildungsbürger­
rums sprengr.'s 

111. Widersprüche und Grenzen der AltconomlSterung lind das Erfordernis 
demokr4tl$cher VerfasSltngsmnovation 

Die diagnostizierte Krise der Imegrationsfähigkeit des modemen Rechts erweist 
sich als das Resultat der im Rechtssystem selbst angelegten und forcierten wechsel­
seitigen Verselbständigung von subjektiver wie systemischcr Autonomie. Das 
Rechtssystem ist mit anderen Worten als Steuerungsmedium ebenso überfordert wie 
es als Kommunikationsmedium unter/ordert ist. Seine für die Erhalrung des gesell­
schaftlichen Zusammenhangs unersetzliche Funktion, die Mechanismen der -
sprachlich vermitrelten - Sozialincegration mit denen der - über die Medien Geld 
und Macht gesteuerten - Systemintegration Y.U vermitteln, wird zunehmend pre­
kär. 
Diese Überforderung der Integralionskraft des Rechessystems konnte freilich so­
lange als unproblematisch gelten, wie die Legitimität des gesellschaftlichen status 
quo erfolgreich funktionalistisch umdefiniert werden konnre und sich Wirtschaft 
und Verwalrung nicht normativ unter Gerechtigkeitsaspekten zu rechtfertigen 
brauchten, sondern schlicht auf ihre Effektivitär und Leisrungsfahigkeit verweisen 
konnten. Das Prinzip ihrer Auconomisierung kann solange mit der Zustimmung der 
breiten Mehrheit rechnen, wie es ihnen gelingt, den OptwnHpielraum einer zuneh­
mend anspruchsvoller und differenzierter werdenden Subjektivität der Individuen 
zu erhöhen : Mehr und immer differenziertere Weisen der Bedürfnisbefriedigung auf 
der einen Seite, der individuellen Dispositions- und Erllscheidungsspielräume (für 
oder gegen eine Religion oder Weltanschauung, politische Parteien, diese oder jene 
Beziehung, Schwangerschaft und Kinder, Haus- oder Erwerbsarbeit etc.) auf der 
anderen Seite. Systemautonomie und Subjektautonomie stützen sich demnach }O­

lange wechselseItig ab, wie die Negativfolgen von Systemautonornien enrweder 
erfolgreich verdrängt oder aber mit Mitteln bewältigt werden können, die mit dem 
Prinzip individueJler Optionsmaximierung konform gehen ! 6 Solange beispielsweise 
die Verödung und Verslumung der Srädte mit dem Eigenheim im Grünen beanrwor­
ter werden konnte, schien eine derartige individuelle Ausweichstrategie mit dem 
herrschenden Rationalitätsprinzip konform. Inzwischen hat die Zersiedlung der 
Landschaft, die VersLOpfung der Verkehrswege und die Monotonie der Schlafstädte 
wieder die Gegenbewegung der Wiederentdeckung des städtischen Lebensraumes 
ausgelöst - ein Kreisprozeß, der die Problemlage.n, denen die Individuen zu 

1\ Die alpluumh:l/le Gmnd,"mmung, mit der Adorno und Horkheim~r di.'.en I'rozcß c>nlönen , (-Der 
ge>thlchtlic.he Verfall der F'milie lngl . . . zu der Gefohr loalill",r Herrsch:Jt bt1 , d ie vOn den gle Ichen 
ökonomIschen Tendenzen herriihrt., welch. die F,milie zen,ören . . . Da, In Gig","sch< vng,oßene, 
kaU. ku,". Ich-Ideal t:<t d~s '~lanl<che Wideupld em« belrcJlen Ichs., Familie, In: SoZIologISche 
Exkurse, Fün 19S6, S. li6, 118) verdankt SIch C'fler eIgentümlich sdbstwlderspruchlichen Glorificl.lcrung 
der Verg.ngenhtlt . Gewiß dürr"n die AmbIV.lenzen dcr ge,ellschaftlichen EntWIcklung zur -"n,=.n 
Mas,e" (D. futsman) nIelli ~usgebkndc, wtrden; .bcr Immer cut von der L6sWlg J.llrr Problem. 
Emanzlp,"on .uch Im Derail zu erhoffen ("e, gibt keUle Em,nZlpatlOn ohne die Em>J\Zlpallon d., 
Ganzen- , eJb. $. r 19) verugt allel .uf den Sl. NimmerIcInstag, auf den die neuen sozIden Bewegungen 
nlch, w""',, wollen . 

• 6 Vgl. hlcnu dir mtertSSUlte Studie vOn C. Offe. Die Utop,e der NuU-Optlon. Modemll't und Modcrnl­
sl.rung .Is polill<che GUt.knlen.n, P.pu der Un,versu., Bidcfeld, F.kul,ät rur Sozlologoe PET Nr. 7, 
Nov. 1985 (Hrsg.: M. GI.daw, D. Rumantek-Bmr, H. Willke). 
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entkommen ·trachten, insofern auf höherem Niveau reproduziert. als die Belastun­
gcn des Staddebens durch Lärm und Luftverschmutzung. Zerstörung der Infra­

struktur etc. zwischem~eirlich nichr gemildert wurden und 'lusätzlieh die Ausweich.­
strategie ins Umland verbaut ist. 
Die gleichsam stillschweigende Legitimation von Systemautonomien durch die 
Steigerung von Optionsspielräumen der Subjekte findet dorr ihre Grenze, wo den 

realen oder befürch.teten Negative//ekten der verse!bständigten Enrwicklungslogi­
ken indiVIduell mcht mehr zu emkommen ist: Vom Waldsterben, der Wasser- und 

Lu(tverschmulzung, der Bedrohung durch den Rüstungswettlauf, der atomaren 
Verstrahlung, den Gefahren der Gentechnologie und der Computergesellschaft oder 
der Verknappung natürlicher Ressourcen sind alle objektiv in gleicher Weise 

bedroht. Gewiß, die subjektiven Betroffenheiten artikulieren sich in \Interschiedli­

cher Weise. Aber individuelle Handlungsstrategien zur Vermeidung oder auch nur 
kalkulierbaren Verminderung der Bedrohung und Risiken stehen nicht mehr zur 

Verfügung. Tm Ernstfall mag der private AtOmbunker eher zur Verlängerung eines 
qualvollen Sterhens beitragen als zum gesicherten Überleben. 

Angesichts dieser Situation muß es zu einer Steigerung gesellschaftlicher Konflikte 
kommen, die sich zwar immer auch noch, aber nicht mehr ausschließlich oder 

primär um ökonomisch-soziale Verteilungsprobleme drehen . Vielmehr stehen die 
fatalen. teils zwingenden, teils nichtintendierten »NebenIolgen .. systemischer AutO­
nomiebildungen zur Debatte. Die Höhe dieses Konflikeniveaus wird durch folgende 
Faktoren bestimmt: Erstens durch die dargestellte Radikalisierung des Prinzips 
Subjektivität, welches die Optionsspielräume der Individuen drasrisch erhöht hat, 
ihnen die 'Belastung der Identitätsbildung zunehmend selbst auferlegt und sie zu 
Verantwortlichen ihrer eigenen Biographie erklärt; zugleich aber die Gestalt- und 
Verantwortbarkeit der gesellschaftlichen Funktions2.usammenhänge negiert und 
hartnäckig der politischen Einflußnahme durch den Willen der Subjekte entzieht. 
ZweItens durch die Allgemeinheit und Intensität der Bedrohungen, die die funda­
menta.len Überlebensbedingungen der Gattung insgesamt tangieren . Drzttens durch 
die geringe Kompromißfähigkeit in Auseinandersetzungen von dem Rang allgemei­
ner Überlebensinteressen: Raketen werden stationiert oder nicht, Atomkraftwerke 
werden abgeschaltet oder nichr. Wiederaufbereitungsanlagen gebaut oder nicht, 
Gentechnologie entwickelt oder nicht - kompromißfähige Zwischenposirionen 
nach dem Muster ein bißchen weniger, ein wenig sicherer etc. sind nicht vorhanden . 
Zudem ist der Ausweg in Richtung auf monetäre Entschädigung für schlechtere 
Luft, weniger Wald, mehr Strahlenbelastung oder wachsende Kriegsängste ver­
sperrt, weil die " Sonderop(er~ für den sich selbst programmierenden ~Fortschrirt" 
allen auferlegt werden. 
Diese veränderte Konfliktstruktur erklärt die eingangs beschriebene Aktualisierung 
des Demokratiethemas: Von den autonom und selbsrbewußter gewordenen Subjek­
ten wird gesellschaftliche Verantwortung gegenüber den Folgewirkungen systemi­
scher Autonomisierungsprozesse eingeklagt. Dabei handelt es sich um Prozesse 
einer AktualiSlerung der mora/ischen. in die Verfassung eingelassenen Grund!ßgen 

des Rechtssystems. Dcr massenhaften, nach Form und Inhalt phantasiereichen 
Inanspruchnahme der öffentlich-politischen Kommunikations- und Demonstra­
tionsgrundrechce sind freilich, wie die per saldo negative Erfolgsbilanz erwa der 
Anti-Atomkraft- und der Friedensbewegung zeigt, deutliche Grenzen der Wirk­

samkeit in bezug auf die Durchselzung ihrer Forderungen gesetzt. Identitä[sgefähr­
dende Verdrängung der elementaren Überlebensängste und Resignation auf der 
einen, kontrafak[isches Insistieren auf langwierigen und zähen Aufklärungsprozes­
sen oder die Flucht in die Romantik der Gewalt auf der anderen Seiee sind die 
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gleichermaßen hoffnungslosen Alternativen einer im Privaten autonom geworde­
nen, aber gesellschaftlich ohnmächtigen Subjektivirät. 
Wenn unter diesen Bedingungen die im demokratischen Verfassungsmodell ange­
legee nonnative Integrationskraft des Rechtssystems nicht scheitern soll mit der 
Konsequenz einer bürgerkriegsähnlichen Zuspitzung von Eskalacionen der Gewalt, 
deren legitimität sich beiderseits nicht mehr auf das anspruchsvolle Konzept 
demokratischer Prinzipien und universalistischer Grundrechte gründet. dann steht 
dessen geschichrlich angemessene Weiterentwicklung auf der Tagesordnung . 
Metaphorisch gesprochen muß das Rechtssystem auf die selbstgesrellten Fragen, die 
das Autonomieprinzip aufwirft. neue Anrworten finden. Andernfalls Lerfällt es in 
e.ine unstrukturierte und zusammenhanglose Fülle von Normen und Rechtsmate­
rien. die wechsdseitig füreinander blind sind. Das aber wäre das gerade Gegenteil 
der viel beschworenen systemischen »Selbsrreflexivität .. des Rechts. Wie die Ant­
worten aussehen werden, kann hier nicht antizipiert werden. Perspektivisch wird es 
darum gehen müssen, die parteimäßige Aggregierung und Mediatisierung eines 
unspezifischen Wählerwiliens in Fragen von fundamentalem Aligemeinintcresse 
»entflechten« zu können und Konzepte einer plebiszitären Ergänzung des parla­
mentarischen Repräsentativsysrems zu entwickeln. Zu diskutieren sein wird (erner 
die Möglichkeit der Rück(ührung der vedassungsgerichdichen Kontrolle gegenüber 
dem parlamentarischen Gesetzgeber auf ihren ursprünglichen Sinn, nämJich die 
Beachtung der Einhalrung der formalen Verfahrensschriltc im Gesetzgebungspro­
zeß sowie die Verhinderung offensichtlicher Grundrechtsverlet2ungen. Und 
schließlich bedarf die alte, inzwischen weithin aus der Mode gekommene Debatte 
um die »Demokratisierung gesellschaftlicher Teilbereichcw einer Wiederbelebung, 
die die Grenzen und Reichweiten einer derartigen Prozeduralisierung dezentraler 
Entscheidungsprozesse im Hinblick auf die hiermit bereits gemachten Erfahrungen 
reflektiert. Wenn die Vorstellung einer zentralisiercen und inhaltsbezogenen norma­
tiven Steuerung von Produktion, Markt und Verwaltung durch parlamentarische 
Gesetzgebungsakte unrealistisch ist, dann bleibt systematisch gesprochen nur der 
Ausbau von Vetoposuionen (Plebisziren) einerseits und von dezentral wirksamen 
Verfahren des Zeit- und Rat/OnalitälSgewinns (Demokratisierung) andererseits. 
Sonst finden sich die Subjekte am Ende dort wieder, wo der skeptische Max Weber 
sie perspektivisch verortet hat: Im ausbruchsicheren, -stählernen Gehäuse der 
Hörigkeit«. 
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